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Drucksache Nr. 2009/AfR/010-05 

-  öffentlich  - 

Beschlussvorlage 

Beratungsgegenstand 

Nahverkehrsplan 2008 - 2012 für den Landkreis Nienburg/Weser 
hier: Teiländerung 2009 und Beschluss der Abwägung und der 
Änderung 

Beschlussvorschlag 

/ Der in der Anlage 1 beigefügten Abwägung über die im Beteiligungs-
verfahren eingegangenen Stellungnahmen wird zugestimmt. Die ent-
sprechend überarbeitete Fassung des Änderungsentwurfes (Anlage 
2) wird beschlossen. 
 

Beratungsfolge 

Gremium: Datum: 

 Ausschuss für Regionalentwicklung 14.05.2009 

 Kreisausschuss 08.06.2009 

 Ausschuss für Regionalentwicklung 12.11.2009 

 Kreisausschuss 23.11.2009 

 Kreistag 18.12.2009 
 



 
 

2 

Sachverhalt 

Der Änderungsentwurf wurde gem. Beschluss 08.06.2009 einem Be-
teiligungsverfahren zugeführt. Mit Schreiben vom 22.07.2009 wurden 
62 Stellen am Änderungsverfahren beteiligt. Davon haben 18 Stellen 
geantwortet. Von diesen 18 Stellen haben 5 Stellen (Landkreis Nien-
burg – FD Schule und Kultur, Landkreis Verden, Stadt Nienburg, 
Weser-Ems Busverkehr GmbH, ZVBN) Hinweise, Anregungen oder 
Bedenken vorgebracht. Die Abwägungsvorschläge für diese Stel-
lungnahmen sind in der Tabelle in Anlage 1 aufgeführt. Im Einzelnen 
resultieren daraus folgende Änderungen am Entwurf:  

 In Kap. E 2.3.1 wird der Nachsatz, mit dem der Stadt Nienburg 
die Verantwortung für die Stadtbuslinien explizit zugeordnet 
wird („für die die Stadt Nienburg verantwortlich ist“), gestri-
chen. Die Bezeichnung des Linienbündels im letzten Satz wird 
korrigiert zu "Linienbündel 5". 

 In Kap. E 3.3.2 wird der letzte Satz "Änderungen in dieser 
Größenordnung sollten sich dann auch auf die Höhe des 
Landkreisbeitrages auswirken" gestrichen. 

 In Kap. 4.1.1 wird der letzte Satz wie folgt ergänzt "ab 2017 
bzw. für Linienbündel 5 zum Jahr 2013 angestrebt." 

 In Kap. 4.1.1 soll auf die Verlängerungsoption bis zum 
31.17.2019 in einer Fußnote hingewiesen werden. 

 In Kap. 4.3 wird in der Tabelle der Nachsatz bei Linienbündel 
5 "durch die Stadt Nienburg" gestrichen. 

 In Kap. E 5.2.4 wird der Nachsatz „für die die Stadt Nienburg 
verantwortlich ist“ gestrichen. Der Satz „An Sonntagen wird 
derzeit in den Linienbündeln 4 und 5 keine Bedienung ange-
boten“ wird korrigiert (dies ist schon die korrigierte Fassung). 

 

Finanzielle Auswirkung Haushaltsmittel verfügbar 
 

 Ja, mit       €  Ja 
 Nein  Nein 
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